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Die Klage wird abgewiesen.

Der Beklagte hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers zu 15% zu
tragen.

Â 

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die RechtmÃ¤Ã�igkeit der Feststellung und
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs fÃ¼r in der Zeit vom 01.03.2018 bis
30.06.2018 erbrachte Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
in HÃ¶he von 2293,42 Euro.

Der am 00.00.1993 geborene KlÃ¤ger war in der Vergangenheit im laufenden Bezug
von Leistungen nach dem SGB II. Mit Bescheid vom 09.04.2018 bewilligte der
Beklagte ihm zunÃ¤chst Leistungen fÃ¼r die Zeit vom 01.03.2018 bis 28.02.2019.
FÃ¼r den Monat MÃ¤rz 2018 bewilligte er Leistungen in HÃ¶he von 917,00 Euro,
fÃ¼r den Monat April 2018 in HÃ¶he von 748,70 Euro und fÃ¼r die Monate Mai
2018 bis Juni 2018 in HÃ¶he von 247,70 Euro monatlich. Mit Aufhebungsbescheid
vom 28.05.2018 hob der Beklagte die Entscheidung Ã¼ber die Bewilligung von
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II fÃ¼r die Zeit ab
dem 01.07.2018 auf. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er an, dass der KlÃ¤ger
umgezogen sei. 

In der Folgezeit hÃ¶rte der Beklagte den KlÃ¤ger am 12.06.2018 zu einer
mÃ¶glichen Geltendmachung eines Ersatzanspruchs aufgrund sozialwidrigen
Verhaltens an. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte jener an, dass der dieser nach dem
vorliegenden Sach- und Streitstand die HilfebedÃ¼rftigkeit mÃ¶glicherweise
vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig ohne wichtigen Grund herbeigefÃ¼hrt habe.
Nach den vorliegenden Unterlagen habe dieser durch besonders schwere
Verletzung der ihm im Rahmen seiner beruflichen TÃ¤tigkeit obliegenden
Sorgfaltspflichten an seinem Arbeitsplatz die HilfebedÃ¼rftigkeit herbeigefÃ¼hrt.
Soweit die HilfebedÃ¼rftigkeit ganz oder teilweise vorsÃ¤tzlich oder grob
fahrlÃ¤ssig herbeigefÃ¼hrt werde und wenn ein wichtiger Grund fÃ¼r das
Verhalten nicht vorliege, sei ein Leistungsberechtigter zum Ersatz der deswegen
gezahlten Leistungen nach dem SGB II verpflichtet. Von der Geltendmachung eines
Ersatzanspruchs kÃ¶nne nur abgesehen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliege
oder die Geltendmachung eine besondere HÃ¤rte darstelle. 

Mit Bescheid Ã¼ber die Feststellung der Ersatzpflicht vom 09.07.2018 stellte der
Beklagte â�� nach erfolglosem Ablauf der AnhÃ¶rungsfrist â�� die Geltendmachung
des Ersatzanspruchs zunÃ¤chst dem Grunde nach fest. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte
er die in der AnhÃ¶rung benannten GrÃ¼nde an. Der KlÃ¤ger legte gegen diesen
Bescheid keinen Widerspruch ein.

Sodann stellte der Beklagte mit weiterem Bescheid Ã¼ber die Feststellung und
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs vom 22.08.2018 die zu erstattende

                               2 / 7



 

Forderung in HÃ¶he von 2625,22 Euro fest. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er an, dass
der KlÃ¤ger mit Bescheid vom 09.04.2018 Geldleistungen nach dem SGB II fÃ¼r die
Zeit vom 01.03.2018 bis 30.06.2018 bewilligt bekommen habe. Aufgrund seiner
Angaben sei ursprÃ¼nglich die HilfebedÃ¼rftigkeit im Sinne des SGB II festgestellt
worden. Nach den nunmehr vorliegenden Unterlagen habe er seine
HilfebedÃ¼rftigkeit herbeigefÃ¼hrt. Er habe, durch besonders schwere Verletzung
der ihm im Rahmen seiner beruflichen TÃ¤tigkeit obliegenden Sorgfaltspflichten,
den Verlust seines Arbeitsplatzes und seines existenzsichernden Einkommens
verursacht. Er habe zumindest grob fahrlÃ¤ssig gehandelt, weil er unentschuldigt
gefehlt habe. Zudem habe er nach Angaben seiner Arbeitgeberin keine
vollstÃ¤ndigen Angaben zu einer korrekten Lohnabrechnung gemacht. Aufgrund
des unzuverlÃ¤ssigen Verhaltens habe seine Arbeitgeberin sodann von ihrem
KÃ¼ndigungsrecht Gebrauch gemacht. Ein wichtiger Grund fÃ¼r das Verhalten
kÃ¶nne nicht festgestellt werden.

Der KlÃ¤ger legte am 13.09.2018 Widerspruch gegen den Bescheid vom 22.08.2018
ein. Zur BegrÃ¼ndung trug er vor, dass er seine HilfebedÃ¼rftigkeit nicht grob
fahrlÃ¤ssig herbeigefÃ¼hrt habe. Er sei in der Zeit vom 16.01 2018 bis 28.01.2018
und auch in der Zeit vom 29.01.2018 bis zum 04.04.2018 arbeitsunfÃ¤hig erkrankt
gewesen. Er habe zu keinem Zeitpunkt unentschuldigt gefehlt. Auch habe er nicht
auf andere Art und Weise seine HilfebedÃ¼rftigkeit grob fahrlÃ¤ssig
herbeigefÃ¼hrt.

Der Beklagte wies den Widerspruch des KlÃ¤gers mit Widerspruchsbescheid vom
17.12.2018 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er an, dass
bereits mit Bescheid vom 09.07.2018 bestandskrÃ¤ftig festgestellt worden sei, dass
der KlÃ¤ger aufgrund sozialwidrigen Verhaltens seine BeschÃ¤ftigung und damit
sein existenzsicherndes Einkommen verloren habe. Die Voraussetzungen fÃ¼r die
GewÃ¤hrung von Leistungen nach dem SGB II seien zumindest grob fahrlÃ¤ssig
herbeigefÃ¼hrt worden. Aufgrund der Bestandskraft der Geltendmachung des
Ersatzanspruchs dem Grunde nach sei nicht mehr zu prÃ¼fen, ob tatsÃ¤chlich ein
sozialwidriges Verhalten ursÃ¤chlich fÃ¼r die KÃ¼ndigung des
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses und dem sich anschlieÃ�enden Bezug von
Leistungen nach dem SGB II gewesen sei. Die Leistungen seien erbracht worden
und zu erstatten. Dabei sei der Ersatzanspruch weder der HÃ¶he nach noch zeitlich
begrenzt. Er bestehe in der HÃ¶he und fÃ¼r die Zeiten, fÃ¼r die Leistungen
aufgrund sozialwidrigen Verhaltens erbracht worden seien. Lediglich wenn die
KausalitÃ¤tskette unterbrochen werde, entfalle die Ersatzpflicht fÃ¼r Zeiten des
Leistungsbezuges nach den Unterbrechungszeiten. In dem streitbefangenen
Zeitraum sei die KausalitÃ¤tskette nicht unterbrochen worden. Der KlÃ¤ger habe
zwischenzeitlich keine BeschÃ¤ftigung aufgenommen, bei welcher er ein
bedarfsdeckendes Einkommen habe erzielen kÃ¶nnen. Die bereits bewilligten
Leistungen zuzÃ¼glich der BetrÃ¤ge fÃ¼r die Kranken- und Pflegeversicherung
seien daher vollumfÃ¤nglich zu erstatten.

Der KlÃ¤ger hat am 17.01.2019 Klage erhoben.

Er trÃ¤gt vor, dass er sich nicht sozialwidrig verhalten habe. Er habe sich im Januar
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2018 persÃ¶nlich im BÃ¼ro seiner Arbeitgeberin krankgemeldet und auf seine
Erkrankung hingewiesen. Er habe zu keinem Zeitpunkt unentschuldigt gefehlt. Im
Ã�brigen habe er den Bescheid vom 09.07.2018 betreffend die Geltendmachung
des Ersatzanspruchs dem Grunde nach nicht erhalten.

Der KlÃ¤ger beantragt, 

den Bescheid vom 22.08.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
17.12.2018 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung verweist er im Wesentlichen auf seinen Vortrag im
Widerspruchsverfahren. ErgÃ¤nzend fÃ¼hrt er an, dass die ehemalige
Arbeitgeberin mitgeteilt habe, dass der KlÃ¤ger ab dem 20.01.2018 unentschuldigt
gefehlt habe. Der KlÃ¤ger habe dabei zumindest grob fahrlÃ¤ssig gehandelt. Er
habe wissen kÃ¶nnen, dass er ohne hinreichende Entschuldigung nicht von der
ArbeitsstÃ¤tte hÃ¤tte fernbleiben dÃ¼rfe. Auch habe er wissen kÃ¶nnen, dass er
bei einem Verlust des Arbeitsplatzes seinen Lebensunterhalt nicht sicherstellen
kann.

Die Beteiligten sind gemÃ¤Ã� Â§ 105 Abs. 1 S. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) dazu
gehÃ¶rt worden, dass das Gericht eine Entscheidung per Gerichtsbescheid nach Â§
105 Abs. 1 S. 1 SGG beabsichtigt.

Der KlÃ¤ger hat im Klageverfahren den Zugang des ursprÃ¼nglich erlassenen
Feststellungsbescheids Ã¼ber die Feststellung eines Ersatzanspruchs dem Grunde
nach bestritten und am 27.09.2019 vorsorglich Widerspruch gegen den
Feststellungsbescheid eingelegt. Dieser Widerspruch ist mit Widerspruchsbescheid
vom 14.10.2019 als unzulÃ¤ssig verworfen worden. Klage gegen den
Widerspruchsbescheid ist nicht eingelegt worden. Der Beklagte hat am 04.04.2023
den mit der Klage verfolgten Anspruch teilweise anerkannt und die ursprÃ¼ngliche
Erstattungssumme in HÃ¶he von 2625,22 Euro auf einen Betrag in HÃ¶he von
2293,42 Euro reduziert. Der KlÃ¤ger hat das Teilanerkenntnis des Beklagten am
04.04.2023 angenommen. 

Zur weiteren Darstellung des Sach- und Streitstandes und bezÃ¼glich des weiteren
Vortrags der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen
Verwaltungsakte des Beklagten verwiesen. Diese waren Gegenstand der
Entscheidungsfindung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Das Gericht hat vorliegend durch Gerichtsbescheid entschieden. GemÃ¤Ã� Â§Â 105
Abs. 1 S.Â 1 SGG entscheidet das Gericht ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch
Gerichtsbescheid, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher
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oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklÃ¤rt ist. Wesentlich ist, dass
im Rahmen der Amtsermittlungspflicht entscheidungserhebliche tatsÃ¤chliche
UmstÃ¤nde nicht offenbleiben (Schmidt in: Meyer-Ladewig, SGG, 13. Auflage 2020,
Â§ 105 Rn. 7).

StreitgegenstÃ¤ndlich ist â�� nach angenommenen Teilanerkenntnis â�� noch die
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs bei sozialwidrigem Verhalten in HÃ¶he von
2293,42Â Euro fÃ¼r den Zeitraum vom 01.03.2018 bis 30.06.2018. Das
angenommene Teilanerkenntnis erledigt gemÃ¤Ã� Â§ 101 Abs. 2 SGG in dessen
Umfang den Rechtsstreit in der Hauptsache.

Die so verstandene Klage ist zulÃ¤ssig. Sie hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Klage ist zulÃ¤ssig. Sie ist als Anfechtungsklage nach Â§ 54 Abs. 1 S. 1 Alt. 1
SGG statthaft und im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

Die Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der KlÃ¤ger ist durch den Bescheid vom
22.08.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 17.12.2018 nicht beschwert
i.S.d. Â§ 54 Abs. 2 S. 1 SGG. Die Entscheidung Ã¼ber die Feststellung eines
Erstattungsanspruchs der HÃ¶he nach fÃ¼r den Zeitraum vom 01.03.2018 bis
30.06.2018 ist rechtmÃ¤Ã�ig. 

Der Bescheid Ã¼ber die Geltendmachung des Ersatzanspruchs der HÃ¶he nach ist
zunÃ¤chst formell rechtmÃ¤Ã�ig. Dahinstehen kann, ob bereits mit Schreiben vom
12.06.2018 eine ordnungsgemÃ¤Ã�e AnhÃ¶rung auch Ã¼ber die Feststellung und
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs der HÃ¶he nach getroffen worden ist. Eine
mÃ¶glicherweise nicht ordnungsgemÃ¤Ã� erfolgte AnhÃ¶rung ist jedenfalls durch
MÃ¶glichkeit der sachgerechten Ã�uÃ�erung im Widerspruchsverfahren geheilt
worden. Dem KlÃ¤ger ist innerhalb des Widerspruchsverfahrens ausreichend
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Im Widerspruchsverfahren
rÃ¼gte er die Feststellung des Erstattungsanspruchs und trug GrÃ¼nde fÃ¼r die
Aufhebung des streitbefangenen Bescheids vor. Nach Â§ 24 Abs. 1 des Zehnten
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB X) ist zwar, bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird,
der in Rechte eines Beteiligten eingreift, dem Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich
zu den fÃ¼r die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu Ã¤uÃ�ern. Nach Abs. 2 der
Vorschrift kann davon unter bestimmten â�� hier jedoch nicht einschlÃ¤gigen â��
Ausnahmen abgesehen werden. Eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach Â§ 40 SGB X nichtig macht, ist
aber nach Â§ 41 Abs. 1 Nr. 3 SGB X unbeachtlich, wenn die erforderliche AnhÃ¶rung
eines Beteiligten nachgeholt wird. Im Widerspruchsverfahren wird die unterlassene
AnhÃ¶rung geheilt, wenn der Betroffene nachtrÃ¤glich die Gelegenheit erhÃ¤lt, sich
sachgerecht zu Ã¤uÃ�ern (Schneider-Danwitz in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2.
Aufl., Â§ 41 Rn. 31).

Der Bescheid ist auch materiell rechtmÃ¤Ã�ig. Rechtsgrundlage fÃ¼r das
Ersatzverlangen der ursprÃ¼nglich bewilligten Leistungen nach dem SGB II
zuzÃ¼glich der Krankenversicherungs- und PflegeversicherungsbeitrÃ¤ge ist Â§Â 34
Abs. 1 S. 1, 5 SGB II. Danach ist, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres

                               5 / 7

https://dejure.org/gesetze/SGG/101.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/40.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/41.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_II/34.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_II/34.html


 

vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung von
Leistungen nach diesem Buch an sich oder an Personen, die mit ihr oder ihm in
einer Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen Grund herbeigefÃ¼hrt hat, zum
Ersatz der deswegen erbrachten Geld- und Sachleistungen verpflichtet.Â Der
Ersatzanspruch umfasst gemÃ¤Ã� Â§ 34 Abs. 1 S. 5 SGB II auch die geleisteten
BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung.Â 

Eine PrÃ¼fung der RechtmÃ¤Ã�igkeit der Feststellung des Erstattungsanspruchs
dem Grunde nach und damit eine PrÃ¼fung des Vorliegens eines sozialwidrigen
Verhaltens war im Klageverfahren nicht mehr vorzunehmen. Vielmehr war fÃ¼r die
Kammer die mittlerweile eingetretene Bestandskraft des Bescheids Ã¼ber die
Feststellung des Erstattungsanspruchs dem Grunde nach gemÃ¤Ã� Â§ 77 SGG zu
beachten. Dahinstehen kann, ob der KlÃ¤ger den Bescheid vom 09.07.2018
ursprÃ¼nglich erhalten hat, da er jedenfalls im Klageverfahren Kenntnis von dessen
Bestehen erlangt und am 27.09.2019 Widerspruch eingelegt hat. Dieser
Widerspruch ist mit Widerspruchsbescheid vom 14.10.2019 als unzulÃ¤ssig
verworfen worden. Klage gegen den Widerspruchsbescheid ist nicht eingelegt
worden, sodass der Bescheid in Bestandskraft erwachsen ist. GemÃ¤Ã� Â§ 77 SGG
ist der Verwaltungsakt fÃ¼r die Beteiligten in der Sache bindend. Auch das Gericht
ist an die Bindungswirkung eines bestandskrÃ¤ftigen Verwaltungsaktes gebunden.
Der Beklagte war auch grundsÃ¤tzlich berechtigt â�� vor der Geltendmachung
eines Ersatzanspruchs der HÃ¶he nach â�� eine isolierte Feststellung Ã¼ber die
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs wegen sozialwidrigen Verhaltens dem
Grunde nach zu treffen. Jobcenter sind grundsÃ¤tzlich ermÃ¤chtigt, vor der
Geltendmachung eines Ersatzanspruchs wegen sozialwidrigen Verhaltens gemÃ¤Ã� 
Â§Â 34 SGB II eine isolierte Feststellung zur Sozialwidrigkeit zu treffen
(Bundessozialgericht, Urteil vom 29. August 2019Â â�� B 14 AS 49/18 R). Ein
sodann ergebender Bescheid Ã¼ber die Feststellung des Ersatzanspruchs der
HÃ¶he nach wird nicht Gegenstand eines Verfahrens Ã¼ber den
Grundlagenbescheid (a.a.O.). Im Umkehrschluss findet auch im Verfahren Ã¼ber
die HÃ¶he grundsÃ¤tzlich keine inhaltliche PrÃ¼fung der tatbestandlichen
Voraussetzungen der Sozialwidrigkeit des Verhaltens statt. Der Bescheid entfaltet
insoweit Tatbestandswirkung.

Aufgrund der durch das Gericht zu beachtenden Tatbestandswirkung der
Feststellung dem Grunde nach beschrÃ¤nkt sich die PrÃ¼fung darauf, ob die
erstattet verlangten Leistungen und BeitrÃ¤ge rechnerisch mit den ursprÃ¼nglich
bewilligten Zahlungen Ã¼bereinstimmen und, ob eine besondere HÃ¤rte vorliegt. 

Dem KlÃ¤ger sind mit Bewilligungsbescheid vom 09.04.2018 ursprÃ¼nglich
Leistungen in HÃ¶he von (917,00 Euro + 748,70 Euro + 2*247,70 Euro=) 2161,10
Euro bewilligt worden. DarÃ¼ber hinaus sind ihm 4*monatliche BeitrÃ¤ge zur
Sozialversicherung in HÃ¶he von 116,03Â Euro (98,43 Euro gesetzliche
Krankenversicherung + 17,60 Euro gesetzliche Pflegeversicherung =) 464,12 Euro
gewÃ¤hrt worden. Es ergibt sich eine Summe in HÃ¶he von 2625,22 Euro.
Abzuziehen davon waren diejenigen Leistungen, die auch dann hÃ¤tten geleistet
werden mÃ¼ssen, wenn der KlÃ¤ger weiterhin seiner unselbststÃ¤ndigen
ErwerbstÃ¤tigkeit nachgegangen wÃ¤re, da diese Zahlungen nicht kausal durch den
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Verlust des Arbeitsplatzes herbeigefÃ¼hrt worden sind. In den Monaten April und
Mai wÃ¤re der Leistungsanspruch unter Zugrundelegung des ursprÃ¼nglich
vereinbarten Einkommens nicht entfallen. Von der Gesamtsumme waren daher
(2*49,87 Euro fÃ¼r die Monate April und Mai 2018 = 99,74 Euro + 2* die BeitrÃ¤ge
zu den Sozialversicherungen in HÃ¶he von jeweils 116,03 Euro=) 331,80Â Euro
abzusetzen. Es ergibt sich eine noch zu fordernde Summe in HÃ¶he von rechnerisch
(2625,22 Euro â�� 331,80 Euro=) 2293,42 Euro. 

Eine besondere HÃ¤rte im Sinne des Â§ 34 Abs. 1 S. 6 SGB II besteht nicht. Bis auf
die finanzielle Belastung mit der RÃ¼ckforderung sind keine HinderungsgrÃ¼nde
vorgetragen worden oder ansonsten ersichtlich. Zwar ist von der Geltendmachung
eines Ersatzanspruchs abzusehen, soweit sie eine besondere HÃ¤rte bedeuten
wÃ¼rde. Der Begriff der HÃ¤rte ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der einer vollen
gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Allein die finanzielle Belastung als solche ist
allerdings nicht geeignet, eine besondere HÃ¤rte zu begrÃ¼nden (Grote-Seifert in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Aufl., Â§Â 34 Rn. 67).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§Â 183, 193 SGG und berÃ¼cksichtigt den
prozessualen Teilerfolg des KlÃ¤gers im gerichtlichen Verfahren.

Erstellt am: 13.06.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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